
 
 
An unsere  
Geschäftspartner und Kunden 

 
 
 

 
Weyhe-Dreye, 04.04.2013 

 
 
 
Informationen gemäß Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir danken Ihnen für Ihre Anfrage zur Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
(REACH). Wir werden die durch die REACH an uns gestellten Anforderungen erfüllen.  
 
Über durch REACH verursachte Veränderungen unserer Lieferprodukte werden wir Sie 
im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung informieren und im Einzelfall geeignete 
Maßnahmen mit Ihnen abstimmen.  
 
Im Rahmen der REACH-Verordnung treten wir als nachgeschalteter Endanwender auf. 
Wir sind gemäß Verordnung weder Hersteller von registrierungspflichtigen Stoffen noch 
importieren wir selbige von Herstellern außerhalb der Europäischen Union. 
 
Sämtliche Materialien, Roh- und Hilfsstoffe sowie Halbfabrikate werden von Handels-
partnern und Produzenten innerhalb der Europäischen Union bezogen. Somit gilt die 
unaufgeforderte Informationspflicht sowie ggf. eine Registrationspflicht von Stoffen 
gemäß Art. 33 der REACH-Verordnung für alle unsere Lieferanten.  
 
Bis zum heutigen Datum haben wir seitens unserer Lieferanten keinerlei 
Benachrichtigung, dass Stoffe der Kandidatenliste in einem an uns gelieferten 
Erzeugnis oder seiner Verpackung über 0,1 Massen% enthalten sind. Auch haben wir 
keine Sicherheitsdatenblätter von Lieferanten erhalten, die im Rahmen der REACH-
Verordnung eine Veranlassung für konkretes Handeln böten.  
 
Sofern notwendig, werden die in Sicherheitsdatenblättern mitgeteilten Risiko-
minderungsmaßnahmen im Rahmen ihrer Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt. 
Ergibt sich hieraus eine Informationspflicht gegenüber unseren Kunden, kommen wir 
dieser selbstverständlich nach.  
 
Bei Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
W E B E R Druck + Display 
 
 
 
 
Hans-Peter Weber     Lars Schumacher 
     

Geschäftsführer     Fachkraft für Arbeitssicherheit 

  


